


 

Lastschrift-
ermächtigung

Untenstehendes angegebenes Geldinstitut ermächtige(n) ich/wir widerruflich, zu Lasten meines/unseres Kontos eingehende Lastschriften zu Gunsten der HDI-Gerling
Firmen und Privat Versicherung AG einzulösen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht für das kontoführende Geldinstitut keine
Verpflichtung zur Einlösung.

Wichtige
Hinweise/
Unterschrift

Name des Geldinstituts

Bankleitzahl

Straße/Nr. 

Kontonummer

Name und Unterschrift des 
Kontoinhabers falls nicht 
AntragstellerPLZ/Ort

Eine Ausfertigung des Antrags wird mir nach Unterzeichnung ausgehändigt. Die abgedruckten Erklärungen zum Datenschutz und zum Lastschriftverfahren sind Inhalt 
meines Antrages. Ich nehme zur Kenntnis, dass vom beschriebenen Verrtagsinhalt abweichende Nebenabreden bzw. Zusagen für den Versicherungsträger nur dann 
verbindlich werden, wenn sie von ihm ausdrücklich und schriftlich bestätigt worden sind. Der Vertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr, es sei denn, es erfolgt drei 
Monate vor Ablauf eine schriftliche Kündigung. Beträgt die vereinbarte Dauer weniger als ein Jahr, so endet der Vertrag zum angegebenen Versicherungsablauf. 
Zusammen mit dem Versicherungsschein erhalte ich weitere Informationen zu meinem Versicherungsschutz.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der letzten Seite, insbesondere zur vorvertraglichen Anzeigepflicht sowie zum zweiwöchigen Widerrufsrecht. Diesen Antrag 
können wir innerhalb eines Monats annehmen.

Der Antragsteller bestätigt, dass ihm die oben aufgeführten Vertragsbestimmungen, die Kundeninformation nach der Verordnung über Informationspflichten bei 
Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) sowie das Produktinformationsblatt in Textform ausgehändigt wurde.

Ort/Datum

Unterschrift des Antragstellers bzw. des oder der gesetzlichen Vertreter					     Unterschrift des Vermittlers

Vertragsbe-
stimmungen

Für die beantragte Versicherung gelten die nachstehend aufgeführten Vertragsbestimmungen (Zutreffendes bitte durch den Vermittler ankreuzen lassen!)

Vertragsbestimmung Version beantragter Versicherungsschutz: Classic

HDI-Gerling Allgemeine Unfall-Versicherungsbedingungen (AUB 2008) U 2008:01

AUB 2008:1: Anlageblatt Berufsgruppenverzeichnis U 2008:01
Anlage

Zusatzvereinbarungen zur HDI-Gerling Classic-Unfallversicherung (ZB Classic 2008) U 3074:10

Besondere Bedingungen für die progressive Invaliditätsstaffel – Prog 300 U 3306:08

Besondere Bedingungen für Fahrveranstaltungen U 3421:08

Zusatzbedingungen für die Kinder-Unfallversicherung U 3133:10

Hinweis auf Ziffer 3 Allgemeine Unfall-Versicherungsbedingungen U 3005:08



HDI-Gerling 
Firmen und Privat Versicherung AG
Riethorst 2
30659 Hannover

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Christian Hinsch
Vorstand: Dr. Heinz-Peter Roß (Vors.) · Wolf-Uwe Dings · Walter Drefahl
Thomas Emmert · Dr. Klaus Heitmeyer · Rainer Skowronek

Sitz der Gesellschaft: Hannover
Handelsregister: HRB 201662	

Vorvertragliche Anzeigepflichten
1. Ihre Anzeigepflichten  
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, die ihnen bekannten gefahrerheb-
lichen Umstände, nach denen wir in Textform fragen, wahrheitsgemäß und vollständig anzu-
zeigen.  Das gleiche gilt bei Fragen in Textform, die wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme, stellen.

2. Folgen der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht
Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn die 
Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt wurde. In diesem Fall haben wir das 
Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht und unser 
Kündigungsrecht sind ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. Die anderen 
Bedingungen werden auf unser Verlangen rückwirkend, bei einer von Ihnen nicht zu vertretenden 
Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als zehn Prozent oder schließen wir 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen.

3. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Ihrer Vertreter geschlossen, sind sowohl die Kenntnis und die Arglist 
Ihres Vertreters als auch Ihre Kenntnis und Ihre Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, 
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder Ihrem Vertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
4. Rechtsfolgen bei Rücktritten

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz für künftige Versicherungsfälle. Bei bereits 
eingetretenen Versicherungsfällen bleiben wir zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, 
dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich 
war. Unsere Leistungspflicht entfällt, wenn die Anzeigepflicht arglistig verletzt wurde.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

5. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur inner-
halb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir 
von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung der Rechte müssen 
die Umstände angegeben werden, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können 
nachträglich weitere Umstände angeben werden, wenn für diese die Frist nicht verstrichen ist.

Einwilligungserklärung 
I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit
Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir, die HDI- und HDI-Gerling-
Versicherungsunternehmen  [nachfolgend auch der Versicherer], insbesondere zur Einschätzung 
des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch, 
zur Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie allgemein zur 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung.
Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet 
oder wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt.
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemeinen perso-
nenbezogenen Daten (z.B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweckbestimmung eines 
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 
BDSG). Das Gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen 
Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 
2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche und 
zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung verzich-
tet werden. Zudem ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine Datenverwendung auch in den 
Fällen, die nicht von den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden. (Vgl. dazu 
Ziffer II) 
Einen weitergehenden Schutz genießen besondere personenbezogene Daten (wie z. B. Ihre 
Gesundheitsdaten). Wir dürfen sie im Regelfall nur verwenden, soweit Sie eingewilligt haben 
(Ziffer III).
Mit den nachfolgenden Einwilligungen zu Ziffer II. und Ziffer III. ermöglichen Sie zudem 
eine Datenverwendung auch solcher Daten, die dem besonderen gesetzlichen Schutz von 
Privatgeheimnissen gemäß § 203 Strafgesetzbuch unterliegen.
Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirkt unabhängig davon, 
ob später der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligung mit 
Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. Dies lässt aber die gesetzli-
chen Datenverarbeitungsbefugnisse unberührt. Sollte die Einwilligung ganz oder teilweise verwei-
gert werden, kann das dazu führen, dass ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt.

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten
Hiermit willige ich ein, dass meine allgemeinen personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung verwendet werden
1a)	 zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungspflicht durch die 	
	 HDI- und HDI-Gerling-Versicherungsunternehmen ;
b)	 zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit dies der ordnungsgemä		
	 ßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient;
2.	 zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit dem Vorversicherer, nach dem ich bei 			
	 Antragstellung befragt wurde;
3.	 zur Führung von gemeinschaftlichen Datensammlungen der HDI- und HDI-Gerling-	
	 Versicherungsunternehmen (zu denen auch die Talanx-Gesellschaften zählen, die im Internet 	
	 unter www.talanx.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt werden), um die 	
	 Anliegen im Rahmen der Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, effektiv und 	
	 kostengünstig bearbeiten zu können (z.B. richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitrags-	
	 zahlungen). Diese Datensammlungen enthalten Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, 	
	 Kundennummer, Versicherungsnummer, Kontonummer, Bankleitzahl, Art der bestehenden 	
	 Verträge, sonstige Kontaktdaten;
4.	 zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch Übermittlung 	
	 an und zur Verwendung durch die Rückversicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko 	
	 geprüft oder abgesichert werden soll. Eine Absicherung bei Rückversicherern im In- und 	
	 Ausland dient dem Ausgleich der vom Versicherer übernommenen Risiken und liegt damit 	
	 auch im Interesse der Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer 	
	 weiterer Rückversicherer, denen sie – sofern erforderlich – ebenfalls entsprechende Daten 	
	 übermitteln;
5.	 durch andere Unternehmen/Personen innerhalb und außerhalb der HDI- und HDI-Gerling-

Versicherungsunternehmen denen der Versicherer oder ein Rückversicherer Aufgaben 
ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt (z.B. Dienstleistungsgesellschaften). Diese 
Dienstleistungsgesellschaften werden eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsabwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine 
Erweiterung der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die 
Dienstleistungsgesellschaften sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein ange-
messenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zulässi-
gen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu 
beachten;

6.	 zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung und bei 
der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis durch Nutzung kon-
zerneigener Datenbestände sowie Nutzung eines Hinweis- und Informationssystems 
der Versicherungswirtschaft mit Daten, die der Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Auftrag der Versicherer verschlüsselt. Auf Basis dieses 
Systems kann es zu einem auf den konkreten Anlass bezogenen Austausch personenbezoge-
ner Daten zwischen dem anfragenden und dem angefragten Versicherer kommen;

7.	 zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige Finanzdienstleistungen durch 	
	 die HDI- und HDI-Gerling-Versicherungsunternehmen oder andere Unternehmen des Talanx-	
	 Konzerns oder den für mich zuständigen Vermittler.

III.	Erklärungen zur Schweigepflichtentbindung und Verwendung von Gesund-		
	 heitsdaten (nur bei Antrag auf Abschluss einer Unfallversicherung)
1. Verwendung von Gesundheitsdaten zur Risikobeurteilung und Leistungsprüfung
Ihre vor Vertragsschluss gemachten Angaben über Ihren Gesundheitszustand werden überprüft, 
soweit dies zur Beurteilung des zu versichernden Risikos erforderlich ist und Ihre Angaben dazu 
Anlass bieten. Zur Bewertung unserer Leistungspflicht kann es zudem erforderlich werden, dass 
wir die Angaben prüfen, die Sie zur Begründung von Ansprüchen machen oder die sich aus 
eingereichten Unterlagen (z.B. Rechnungen, Verordnungen, Gutachten) oder Mitteilungen bei-
spielsweise eines Krankenhauses oder Arztes ergeben. Sofern Sie hierfür im Bedarfsfall bestimmte 
Personen oder Einrichtungen von ihrer Schweigepflicht entbinden müssen, werden wir Sie infor-
mieren und Ihre entsprechende Erklärung einholen.
2. Verwendung von Gesundheitsdaten für weitere Zwecke
Ich willige ein, dass die von mir angegebenen oder übermittelten Gesundheitsdaten unter 
Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und Datenvermeidung im Sinne der Ziffer II. 
Nr. 1 (Risikoprüfung und Vertragsabwicklung), Nr. 2 (Datenaustausch mit dem Vorversicherer), 
Nr. 4 (Rückversicherung), Nr. 5 (Outsourcing an Dienstleistungsgesellschaften), Nr. 6 
(Missbrauchsbekämpfung) und Nr. 7 (Beratung und Information) verwendet werden dürfen. 
Zur Missbrauchsbekämpfung im Rahmen einer besonderen Konzerndatenbank dürfen 
Gesundheitsdaten nur von Unfall- und Lebensversicherern eingesehen und verwendet werden 
(Ziffer II. 6). Im Rahmen der Beratung und Information (Ziffer II. 7) dürfen Gesundheitsdaten nur 
an meinen Vermittler weitergegeben werden, sofern hierzu im Rahmen der Vertragsgestaltung bei 
der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung ein konkreter Anlass besteht.
Ich entbinde die HDI- und HDI-Gerling-Versicherungsunternehmen sowie weite-
re Geheimnisverpflichtete von ihrer Schweigepflicht, soweit die Weitergabe meiner 
Gesundheitsdaten im Rahmen der vorgenannten Verwendungszwecke erforderlich ist.

IV.	 Erklärung für mitzuversichernde Personen
Die vorstehenden Erklärungen gebe ich auch für meine mitzuversichernden Kinder sowie die von 
mir gesetzlich vertretenen mitzuversichernden Personen ab, die die Bedeutung dieser Erklärung 
nicht selbst beurteilen können.

Hinweise und Erklärungen


